
Stadt Brüel
Vorlage - Nr.: BV-401/2022
Datum: 23.02.2022
Vorlageart: Beschlussvorlage

Betr.:   Abwägungsbeschluss für die 6. Änderung des B-Plans Nr. 2 "Wohngebiet Mühlenberg" 
der Stadt Brüel

Beteiligte Gremien:
Sitzungsdatum Gremium
21.03.2022 Haupt- und Finanzausschuss Brüel
21.03.2022 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr Brüel
29.03.2022 Stadtvertretung Brüel

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Bau und Liegenschaften

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag: 

Die Stadtvertretung der Stadt Brüel hat am 05.10.2021 die Aufstellung der 6. Änderung des B-Plans 
Nr. 2 „Wohngebiet Mühlenberg“ beschlossen.

Die Offenlage u. die Trägerbeteiligung wurden durchgeführt. Die eingegangenen Stellungnahmen der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange werden entsprechend der Abwägungsempfehlung (siehe 
Anlage) berücksichtigt oder zur Kenntnis genommen. Die Einwänder sind von dem 
Abwägungsergebnis zu benachrichtigen.

Begründung: 

Die Stadtvertretung der Stadt Brüel hat die während der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der 
berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen mit 
folgendem Ergebnis geprüft: siehe Anlage

Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.

Der Bürgermeister wird beauftragt, der Öffentlichkeit sowie den Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange, die Stellungnahmen vorgebracht haben, das Abwägungsergebnis mitzuteilen.

Finanzielle Auswirkungen

Ja ÜPL
Nein APL

Betrag in €:
Produktsachkonto:
Haushaltsjahr:
Deckungsvorschlag

Anlagen: 
Abwägungsunterlagen 22_01_06





 
 

6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 
der Stadt Brüel 

  
 

„Wohngebiet Mühlenberg“ 
 
 
 

 
 
 
 

Abwägungsunterlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 
06.01.2022 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Stellungnahmen im Rahmen der 
Behördenbeteiligung 
gem. § 4 Abs.2 BauGB 

 
 
 

Fachstellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 
und 

Nachbargemeinden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 der Stadt Brüel  
„Wohngebiet Mühlenberg“ 
 
Auswertung der Behördenbeteiligung gem. § 4(2) BauGB, 
Auswertung von Stellungnahmen aus dem Offenlageverfahren: 
Im Rahmen der Beratungen mit der Bauverwaltung/Bauausschuß/Stadtvertretung 
wurden die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, Nachbargemeinden, 
Bürgern ausgewertet, berücksichtigt bzw. zur Kenntnis genommen:  
 
Berücksichtigte Stellungnahmen: 
(die unmittelbar in den B-Plan/Begründung/Umweltbericht eingestellt wurden): 
 
Landkreis Ludwigslust - Parchim; 
Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH; 
 
 
Stellungnahmen, die mit Hinweisen zur Kenntnis genommen werden: 
 
Landkreis Ludwigslust - Parchim;  
Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH;  
B U N D;  
 
à Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Stellungnahmen, die keine Einwände angezeigt haben: 
 
Landkreis Ludwigslust-Parchim;  
Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH; 
  
à Keine Einwände. 
 
 
 
 
Stand: 06.01.2022 



6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 der Stadt Brüel,    Behördenbeteiligung gem. § 4(2) BauGB  
„Wohngebiet Mühlenberg“            Abwägung der Stellungnahmen der Fachbehörden 

 
  
             
   
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FD 33 Bürgerservice/Straßenverkehr 
 

 
Der Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
FD 38-Brand und Katastrophenschutz 
 
Keine Bedenken. 
 
FD 62 Vermessung und Geoinformation 
 
Keine Bedenken. 
 
 



 
 
Die Flurstücknummer wird nachgetragen. 

 
           FD 63 Bauordnung, Straßen und Tiefbau 

 
Bauplanung 
 
Keine Bedenken. 
 
Bauleitplanung 
 
Keine Bedenken. 
 

 
FD 68 – Natur, Wasser, Boden 

 
           Naturschutz 

 
Keine Bedenken. 
 

 
 

Wasser- und Bodenschutz 
 
Keine Bedenken. 
 
FD 70 Abfallwirtschaft 
 
Keine Bedenken. 
 
 
 

 
 
 
            
 
 
            
 
 
            
 
            



            
  
         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FD 67 Immissionsschutz 

 
 
           Die Hinwiese werden zur Kenntnis genommen. 
 

  
 
 
             
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Die Hinweise 4+5 sind bereits bei der 5. Änderung des Bebauungsplans 
als Festsetzung berücksichtigt worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 der Stadt Brüel,    Behördenbeteiligung gem. § 4(2) BauGB  
„Wohngebiet Mühlenberg“            Abwägung der Stellungnahmen der Fachbehörden 

 
  
             
   
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Im Rahmen des zu erarbeitenden Erschließungsprojektes und der zukünftigen 
Bauausführung werden die Hinweise berücksichtigt. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 der Stadt Brüel,    Behördenbeteiligung gem. § 4(2) BauGB  
„Wohngebiet Mühlenberg“            Abwägung der Stellungnahmen der Fachbehörden 

 
  
             
   
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Ein Großteil der Ausgleichsfläche ist im Eigentum der Stadt Brüel. Für einen 
kleineren Teil ist der Flächenerwerb notwendig und vorgesehen. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Mit der Reduzierung der Feldhecke im Ergebnis der 6. Änderung sind keine 
Beeinträchtigungen der Brutvogelfauna zu erwarten. 
Mittel- bis langfristig bietet die Feldhecke Singvögeln durch die Randlage 
zur freien Landschaft und der zu entwickelnden Grünfläche ein optimales 
Bruthabitat.  
Reine Bodenbrüter wurden im Plangebiet nicht nachgewiesen und sind 
aufgrund der Einhaltung arttypischer Flucht- und Effektdistanzen und der 
Prädatorendichte im Plangebiet nicht zu erwarten. Daher besteht auch 
keine Ausgleichspflicht für Bodenbrüter. Die im Rahmen der Kartierungen 
nachgewiesenen Brüter der höheren Krautschicht sind zumeist an 
Gebüschstrukturen oder zumindest dichten Stauden gebunden, um ihr 
Nest sicher und bodennah anzulegen. Demnach kann die geplante 
Feldhecke mit Krautsaum und Grünfläche diese als auch reine 
gebüschbrütende Arten aufnehmen. 
Die Optimierung der kurzfristig zu entwickelnden bzw. vorhandenen 
Grünfläche wurde im Jahr 2021 begonnen. Bislang wurden auf dieser 
Fläche erst spät im Jahr subadulte und immature Zauneidechsen in äußerst 
geringer Anzahl erfasst. Der Standort war bereits 2018 mäßig besetzt, was 
auf die fehlenden Strukturen (Wechsel Offenboden, Stauden, Verstecke) 
und Vergrasung zurückzuführen ist.  
Diese Fläche ist kurzfristig zu entwickeln, um die potenziellen 
Wohnbauflächen abschnittsweise abzufangen.  
 
Die Ackerfläche wurde im Frühjahr 2021 mit einer Regiosaatgut-Mischung 
der FA Saaten Zeller GmbH Co. KG bestellt. Durch Vermischungen in der 
Drillmaschine hatte sich das Saatgut gesetzt und im Vorgewende der 
Ausgleichsfläche hatte sich fast ausschließlich Hirse angesiedelt. Der 
Bereich wurde umgebrochen und wird im Frühjahr 2022 mit einer 
Magerrasen-Mischung angesät. Die östlich gelegene Fläche war bis Herbst 
2021 noch in landwirtschaftlicher Nutzung. In diesem Bereich ist die 
Pflanzung der Feldhecke erfolgt. Die Pflanzarbeiten wurden Anfang 
Dezember 2021 abgeschlossen. 
 
Im Jahr 2022 wird diese Ausgleichsfläche durch Lesestein-/Totholzhaufen 
weiter hergerichtet. Infolge der geringen Ackerwertzahl (sandiger, teils 
steiniger Boden) bestehen sehr gute Entwicklungschancen als 
Umsiedlungsfläche. 

 



Mit Fertigstellung der Feldhecke ist ein Vor-Ort-Termin mit der Unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim angedacht. Die 
ökologische Baubegleitung wird gemeinsam mit der Unteren 
Naturschutzbehörde die Umsiedlungsflächen/-potenzial als auch die 
Vorgehensweise abstimmen. 
Eine Zwischenhälterung der Tiere ist derzeit nicht vorgesehen. Zudem 
besteht keine Möglichkeit diese anzuordnen oder gar festzuschreiben.  

 
Das Vorkommen von nach Anhang IV-geschützten Amphibienarten im 
Bereich der potenziellen Wohnbauflächen wurde mit Bearbeitung des 
Artenschutzfachbeitrages vom 23.09.2020 ausgeschlossen. 
 
Die Ausführungen sind korrekt, die Pflegemaßnahmen werden durch die 
Stadt Brüel erfolgen. 
 
Die Stadt Brüel wird die zukünftigen Bauherren und Grundstückskäufer 
über den Artenschutz und die notwendigen Maßnahmen informieren und  
entsprechende Kontrollmechanismen erarbeiten, um den Erfolg der 
Umsiedlungsmaßnahmen sicherzustellen. 
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